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A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,

die Landesregierung zu ersuchen

zu berichten,

1. welche Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, Kunst- und Musikhoch-
schulen, Hochschulen (früher: Fachhochschulen) und Berufsakademien (im
folgenden mit dem Sammelbegriff Hochschulen benannt) von der „Kann“-Be-
stimmung des § 6 Absatz 1 Satz 3 Landeshochschulgebührengesetz Gebrauch
machen, nach der Studierende, „die eine weit überdurchschnittliche Begabung
aufweisen oder im Studium herausragende Leistungen erbringen“, von der
Studiengebühr befreit werden können;

2. nach welchen Kriterien und mit welchen Maßstäben an den einzelnen Hoch-
schulen im Zulassungsverfahren zum Sommersemester 2007 „weit überdurch-
schnittliche Begabung“ festgestellt wird, die nach § 6 Absatz 1 Satz 3 Landes-
hochschulgebührengesetz Voraussetzung ist, um von der Studiengebühren -
pflicht befreien zu können;

3. nach welchen Kriterien und mit welchen Maßstäben an den einzelnen Hoch-
schulen im Zulassungsverfahren zum Sommersemester 2007 „herausragende
Leistungen“ im Studium festgestellt werden, die nach § 6 Absatz 1 Satz 3
Landeshochschulgebührengesetz Voraussetzung sind, um von der Studienge-
bührenpflicht befreien zu können;

4. ob und auf welche Weise diese Möglichkeit und die dafür vorgesehenen Kri-
terien und Maßstäbe den Studienbewerberinnen und Studienbewerbern und
den Studierenden bekannt gemacht werden;

5. ob das Vorbringen weit überdurchschnittlicher Begabung und herausragender
Leistungen Bestandteil der Bewerbung um einen Studienplatz bzw. der Rück-
meldung ist oder ob es einen gesonderten Antrag erfordert oder ob die Stu -

Antrag

der Abg. Martin Rivoir u. a. SPD

und

Stellungnahme

des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst

Studiengebührenbefreiung aus Gründen weit überdurch-

schnittlicher Begabung und herausragender Leistungen
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diengebührenbefreiung „von Amts wegen“ nach Vorlegen entsprechender Do-
kumente erfolgt oder welche anderen Verfahren dafür gewählt wurden;

6. ob die Befreiung von den Studiengebühren an den Hochschulen für das bevor-
stehende Semester ausgesprochen wird oder mit Wirkung für weitere Semes -
ter;

7. wer in den Hochschulen die Entscheidungen über Studiengebührenbefreiun-
gen nach § 6 Absatz 1 Satz 3 Landeshochschulgebührengesetz trifft, wer daran
mitwirkt und ob die Fakultäten/Fachbereiche/Institute mit einbezogen sind;

8. ob es zutrifft, dass Studiengänge, in die aufgrund eines „harten“ numerus
clausus ausschließlich Studienbewerberinnen und Studienbewerber mit der
Note 1,0 in der Hochschulzugangsberechtigung zugelassen werden, bei der
Anwendung des Noten-Kriteriums für den Nachweis weit überdurchschnitt -
licher Begabung im Extremfall völlig studiengebührenbefreit sein könnten;

9. in wie vielen Fällen an der Universität Mannheim, die das Bewerbungsverfah-
ren zum ersten studiengebührenpflichtigen Semester bereits abgeschlossen
hat, eine Studiengebührenbefreiung gewährt wurde, wie sich diese Befreiun-
gen über die einzelnen Studiengänge hinweg verteilen und mit welchem An-
teil Studienanfänger und Rückmelder dabei berücksichtigt wurden;

10. in welcher Größenordnung im bevorstehenden Sommersemester an den Hoch-
schulen insgesamt „Einnahmeausfälle“ aus Studiengebührenbefreiung auf-
grund weit überdurchschnittlicher Begabung oder herausragender Studienleis -
tungen erwartet werden.

20. 12. 2006

Rivoir, Heberer, Bregenzer, 
Haller-Haid, Stober SPD

B e g r ü n d u n g

Die Befreiung von der Studiengebühr aufgrund „weit überdurchschnittlicher Be-
gabung“ oder „herausragender Leistungen“ ist eine gesetzlich vorgesehene Mög-
lichkeit für die Studierenden, die in den Hochschulen eine sorgfältige, im Zweifel
auch gerichtsfeste administrative Praxis voraussetzt. 

S t e l l u n g n a h m e

Mit Schreiben vom 17. Januar 2007 Nr. 640.5-3/462 nimmt das Ministerium für
Wissenschaft, Forschung und Kunst zu dem Antrag wie folgt Stellung:

Der Landtag wolle beschließen, 
die Landesregierung zu ersuchen 
zu berichten, 

1. welche Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, Kunst- und Musikhoch-
schulen, Hochschulen (früher: Fachhochschulen) und Berufsakademien (im
folgenden mit dem Sammelbegriff Hochschulen benannt) von der „Kann“-Be-
stimmung des § 6 Absatz 1 Satz 3 Landeshochschulgesetz Gebrauch machen,
nachdem Studierende, „die eine weit überdurchschnittliche Begabung auf -
weisen oder im Studium herausragende Leistungen erbringen“, von der Stu -
diengebühr befreit werden können;
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2. nach welchen Kriterien und mit welchen Maßstäben an den einzelnen Hoch-
schulen im Zulassungsverfahren zum Sommersemester 2007 „weit überdurch-
schnittliche Begabung“ festgestellt wird, die nach § 6 Absatz 1 Satz 3 Landes-
hochschulgebührengesetz Voraussetzung ist, um von der Studiengebühren -
pflicht befreien zu können;

3. nach welchen Kriterien und mit welchen Maßstäben an den einzelnen Hoch-
schulen im Zulassungsverfahren zum Sommersemester 2007 „herausragende
Leistungen“ im Studium festgestellt werden, die nach § 6 Absatz 1 Satz 3 Lan-
deshochschulgebührengesetz Voraussetzung sind, um von der Studienge-
bührenpflicht befreien zu können;

4. ob und auf welche Weise diese Möglichkeit und die dafür vorgesehenen Krite-
rien und Maßstäbe den Studienbewerberinnen und Bewerbern bekannt ge-
macht werden;

5. ob das Vorbringen weit überdurchschnittlicher Begabung und herausragen-
der Leistungen Bestandteil der Bewerbung um einen Studienplatz bzw. der
Rückmeldung ist oder ob es einen gesonderten Antrag erfordert oder ob die
Studienbefreiung „von Amts wegen“ nach Vorlegen entsprechender Doku-
mente erfolgt oder welche anderen Verfahren dafür gewählt wurden;

6. ob die Befreiung von den Studiengebühren an den Hochschulen für das bevor-
stehende Semester ausgesprochen wird oder mit Wirkung für weitere Semes -
ter;

7. wer in den Hochschulen die Entscheidungen über Studiengebührenbefreiun-
gen nach § 6 Absatz 1 Satz 3 Landeshochschulgebührengesetz trifft, wer daran
mitwirkt und ob die Fakultäten/Fachbereiche/Institute mit einbezogen sind;

8. ob es zutrifft, dass Studiengänge, in die aufgrund eines „harten“ numerus
clausus ausschließlich Studienbewerberinnen und Studienbewerber mit der
Note 1,0 in der Hochschulzugangsberechtigung zugelassen werden, bei der
Anwendung des Noten-Kriteriums für den Nachweis weit überdurchschnitt -
licher Begabung im Extremfall völlig studiengebührenbefreit sein könnten;

9. in wie vielen Fällen an der Universität Mannheim, die das Bewerbungsver-
fahren zum ersten studiengebührenpflichtigen Semester bereits abgeschlossen
hat, eine Studiengebührenbefreiung gewährt wurde, wie sich diese Befreiun-
gen über die einzelnen Studiengänge hinweg verteilen und mit welchem Anteil
Studienanfänger und Rückmelder dabei berücksichtigt werden;

10. in welcher Größenordnung im bevorstehenden Sommersemester an den Hoch-
schulen insgesamt „Einnahmeausfälle“ aus Studiengebührenbefreiung auf-
grund weit überdurchschnittlicher Begabung oder herausragender Studien -
leis tungen erwartet werden. 

Zu 1. bis 8. und 10.:

Der Versand der Gebührenbescheide ist weitgehend abgeschlossen, an zahlreichen
Hochschulen wurde jedoch noch keine Entscheidung darüber getroffen, ob von der
durch § 6 Abs. 1 Satz 3 LHGebG eröffneten Möglichkeit, Studierende, die eine
weit überdurchschnittliche Begabung aufweisen oder im Studium herausragende
Leistungen erbringen, von der Studiengebühr zu befreien, Gebrauch gemacht wird.
Der Diskussionsprozess darüber ist in den zuständigen Gremien derzeit in vollem
Gang. Die Berufsakademien haben die Gebührenbescheide noch nicht versandt
und die Kriterien für eine Befreiung nach § 6 Abs. 1 Satz 3 LHGebG noch nicht ab-
schließend festgelegt. Die Kunst- und Musikhochschulen haben ebenfalls noch
keine Entscheidung getroffen.

Es ist daher zu diesem Zeitpunkt nicht möglich, die Anfrage abschließend zu be-
antworten, sondern es kann lediglich ein Überblick über die aktuelle Situation ge-
geben werden. Um die Übersicht zu erleichtern, wurde eine tabellarische Darstel-
lungsweise gewählt. Die Tabelle ist als Anlage beigefügt. 
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Zu 9.:

Die Universität Mannheim macht von der Möglichkeit, Studierende, die eine weit
überdurchschnittliche Begabung aufweisen oder im Studium herausragende Leis -
tungen erbringen, von der Studiengebühr zu befreien, keinen Gebrauch. Stattdessen
wird zum Herbstsemester 2007 ein Stipendiensystem aufgebaut. Bisher wurden ca.
50 Gebührenstipendien eingeworben; weitere Förderer sollen akquiriert werden.
Diese Gebührenstipendien sollen an Studierende mit herausragenden Studienleis -
tungen vergeben werden. Grundlage sollen die Leistungen eines Jahres sein. Studie-
rende, die einen Antrag auf Befreiung gemäß § 6 Abs. 1 Satz 3 LHGebG stellen,
werden auf die kommenden Stipendien verwiesen. 

Dr. Frankenberg

Minister für Wissenschaft, Forschung und Kunst
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